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1 Situationsanalyse - Wieso ein landwirtschaftliches Leitbild? 

 

1.1 Strukturen der Steiner Landwirtschaft  

Ende Januar 2022 bestanden in Stein am Rhein insgesamt sechs Landwirtschaftsbetriebe. Diese 

bewirtschaften zwischen 13 und 30 ha Landwirtschaftsland - zum Teil im Nebenerwerb und zum Teil im 

Haupterwerb. Die meisten Betriebe wurden und werden auch aktuell der nächstjüngeren, 30 bis 40-

jährigen Generation übergeben.  

 

Boden, Parzellierung und Arrondierung  

Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) in Stein am Rhein beträgt 96 ha. Diese Fläche teilt sich 

auf in das gute Ackerland in der Ebene beidseits des Rheins und in die relativ steilen Hanglagen der 

Rebflächen und extensiven Wiesenflächen am Klingenhang. 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen nehmen in dem Masse ab, wie die Bauentwicklung fortschreitet. So 

sind in den letzten Jahrzehnten namhafte Ackerflächen vor allem im Gebiet südlich des Rheins überbaut 

worden. Der Flächenrückgang betrifft somit das gute Ackerland (Fruchtfolgeflächen).  

Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Stein am Rhein wird aktuell von vier Vollerwerbs- und einem 

Zuerwerbsbetrieb bewirtschaftet. Deren Flächenausstattung hat sowohl wegen des Landverlusts durch 

Überbauung als auch wegen des Strukturwandels in der Landwirtschaft selbst eine kritische Grenze 

erreicht. Einerseits findet wegen der Skaleneffekte ein Wachstum zu grösseren Betrieben statt, 

andererseits führen auch die ökologischen Forderungen (z. B. Absenkpfad des Hilfsstoffeinsatzes) zu 

einer gewissen Extensivierung der Produktion und somit auch zu einem steigenden Flächenbedarf pro 

Betrieb. 

Weitere Problemfelder im Bereich Boden liegen in der sehr ungleichen Verteilung des Pachtlandes im 

Eigentum der Stadt auf die einzelnen Landwirtschaftsbetriebe. Diese Konfliktsituation geht teilweise auf 

die Güterzusammenlegung des letzten Jahrhunderts zurück, als ein grosser Landwirtschaftsbetrieb in 

zwei Betriebe aufgeteilt wurde und daraus resultierend die knappe Betriebsfläche des einen 

Landwirtschaftsbetriebes mit Betriebszentrum in der steilen Hanglage mit Land, welches vorwiegend im 

Talgebiet und im Eigentum der Stadt liegt, pachtweise aufgestockt wurde. Auf dieses Pachtland erheben 

heute die anderen Landwirtschaftsbetriebe mit wesentlich geringerer Pachtlandfläche ebenfalls 

Anspruch und verlangen eine ausgeglichenere Verteilung des Pachtlandes durch die Stadt. 

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich zudem ein gewisser Arrondierungsbedarf der Bewirtschaftungsflächen 

ergeben, der durch pachtweisen Landabtausch erfüllt werden soll.  Eine Güterzusammenlegung wurde 

von den Bewirtschaftern, aber auch von der Stadt als zu aufwändig bewertet.  

Das Hauptproblem besteht jedoch in der zu knappen Betriebsfläche der einzelnen Betriebe. 

Hier ist die Stadt als Eigentümerin von Landwirtschaftsland sowohl in der Gemeinde Stein am Rhein und 

in der angrenzenden Gemeinde Hemishofen angesprochen.  

Die Rebfläche wird ca. zur Hälfe von auswärtigen Betrieben bewirtschaftet (Abbildung 7). 

 

Siedlungsentwicklung  

Aufgrund der Siedlungsentwicklung stehen zum Teil ursprünglich freistehende Landwirtschaftsbetriebe 

mittlerweile im Baugebiet, was betrieblich nicht ideal ist.  Eine Entflechtung von Baugebiet und 

Landwirtschaftsgebiet hätte ein grosses städtebauliches Potential. 
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Flächenübersicht über das Landwirtschaftsland im Eigentum der Stadt Stein am Rhein  

Die Stadt Stein am Rhein ist zum einen Eigentümerin von ganzen Landwirtschaftsbetrieben 

(Landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne des bäuerlichen Bodenrechts mit eigenem Betriebszentrum und 

zugehörigem Landwirtschaftsland) in Stein am Rhein (Rhygüetli, 13 ha Land) und Hemishofen (Oberwald 

1, Oberwald 2, Unterwald, zusammen knapp 100 ha Eigenland; Anhang 3), zum anderen besitzt sie 

landwirtschaftliche Einzelparzellen von gesamthaft etwa 40 Hektaren, die sich alle im Gebiet von Stein 

am Rhein befinden (Anhang 1).  

 

Abbildung 1: Landwirtschaftsland im Eigentum der Stadt (im Anhang vergrössert dargestellt) 

 

Gemarkung Stein am Rhein, sog. Rhygüetli 

Name des Betriebs Landwirtschaftliche Nutzfläche Pacht-Ende aufgrund Pensionierung 

Rhygüetli 12.6 ha 31. Januar 2022 

 

Gemarkung Hemishofen, sog. Walderhöfe 

Name des Betriebs Landwirtschaftliche Nutzfläche Pacht-Ende aufgrund Pensionierung 

Oberwald 1 24.4 ha Pächter ist noch nicht im Pensionsalter 

Oberwald 2 32.5 ha 31. Januar 2027 

Unterwald  40.8 ha 31. Januar 2027 

 

Mit den ca. 13 ha Landwirtschaftsland im Rhygüetli, den zusätzlichen Einzelparzellen von 40 ha auf dem 

Gebiet von Stein am Rhein und den ca. 100 ha der Walderhöfe in der Gemeinde Hemishofen ist die 
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Stadt Eigentümerin von ca. 150 ha Landwirtschaftsland, wovon ca. 110 ha durch die vier 

landwirtschaftlichen Pachtbetriebe der Stadt bewirtschaftet werden. Die restlichen 40 ha sind 

einzelparzellenweise an fünf private Eigentümerbetriebe auf der Gemarkung der Stadt verpachtet.  

 

 

 

Abbildung 2: Übersichtsplan Höfe im Eigentum der Stadt in Hemishofen und Stein am Rhein 

 

Acker- und Wiesland 

Etwas mehr als die Hälfte der 96 ha, als Acker- und Wiesland genutzten Fläche in Stein am Rhein liegen 

im Eigentum der Stadt. Selbst betreibt die Stadt keine Landwirtschaft, sondern verpachtet diese Flächen 

an Landwirte. Als Eigentümerin hat sie jedoch eine beachtliche Manövriermasse zur Verfügung, womit 

sie raumplanerisch die Stadtentwicklung im Sinne des öffentlichen Interesses unterstützen kann. Sie 

kann das Landwirtschaftsland zum Beispiel zur Konfliktlösung in Bezug auf die Strukturentwicklung der 

Landwirtschaft, aber auch für die Siedlungsentwicklung einsetzen.  

1.2 Herausforderungen der Einwohnergemeinde als Grossgrundbesitzerin in der Landwirtschaft 

Die Ungleichheit bei der Flächenausstattung der einzelnen Pachtbetriebe sowie der Pacht-Zuteilung der 

Parzellen der Stadt an die einzelnen Privatbetriebe ist zwar historisch gewachsen, hat aber bei 
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Pachtvertragsgesprächen immer wieder zu Diskussionen geführt. Bei einer sich aufdrängenden 

Neuverteilung sind diese Ungleichheiten neu zu beurteilen und anzupassen.  

 

Zusammengefasst nachfolgend die anstehenden landwirtschaftlichen Entwicklungsprobleme und in den 

nachfolgenden Kapiteln die von der Arbeitsgruppe diskutierten Leitvorgaben und offenen Fragen zu einer 

gesamtheitlichen Planung: 

 

1. Anstehende bauliche Erneuerungen der Pachthöfe 

 

2. Zukünftige Verwendung des Landes und des Gebäudezentrums nach Auflösung des Pachtbetriebs 

Rhygüetli 

 

3. Ausgleich des Verteilschlüssels bei der Pacht-Zuteilung  

 

4. Zukunftsfähigkeit der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe 

 

5. Entflechtung Landwirtschaft — Baugebiet  

 
6. Optimierung der Landwirtschafts-Standorte (Betrieb in Hanglage, freiwerdende Pachtbetriebe) 

 

 

1.2.1 Anstehende bauliche Erneuerungen der Pachthöfe 

Die landwirtschaftlichen Pachthöfe im Eigentum der Einwohnergemeinde Stein am Rhein sind generell in 

einem baulich schlechten Zustand. Die Wohnhäuser wurden um 1910 und vorher erstellt. Alle Betriebe 

erlauben aufgrund der stets neuen Betriebsvorschriften des Bundes mit den heutigen Anlagen und 

Bauten ohne grosse Sanierungen kurz- und mittelfristig keinen zeitgemässen bzw. vorschriftsgemässen 

Betrieb mehr; teilweise besteht sogar dringender Handlungsbedarf wegen mangelhaftem Unterhalt der 

Ökonomiegebäude (Gebäudesicherheit) oder nicht mehr erfüllbarer Auflagen des Gewässerschutzes. 

Auch die Wohnbauten entsprechen in keinster Weise mehr den heutigen Ansprüchen der 

Pächterfamilien. Für die Realisierung einer zukunftstauglichen Betriebsführung sowie die Umsetzung der 

baulichen Anforderungen der Pächterfamilien wäre aktuell mit Sanierungs- und Erneuerungskosten für 

alle vier Betriebe in der Höhe von mindestens CHF 6.75 Mio. zu rechnen.  

Für die drei Pachthöfe in Hemishofen betreibt die Einwohnergemeinde Stein am Rhein eine eigene 

Wasserversorgung mit Kanalisation, welche seit Jahren stark defizitär ist. Auch hier besteht mittelfristig 

ein erheblicher Sanierungsbedarf. Dies gilt auch für das Zufahrtsstrassen- und Wegnetz der Höfe in 

Hemishofen. Denn die Stadt Stein am Rhein unterhält nicht nur die Strassen und Wege auf den eigenen 

Parzellen, sondern ebenfalls grosse Teile der Zufahrtsstrassen, welche im Eigentum der Gemeinde 

Hemishofen sind (Gemeindevertrag zwischen Kanton, Hemishofen und Stein am Rhein betr. Wegrechte 

und Unterhaltspflichten von 1959).  

Rein wirtschaftlich betrachtet sind die vier Pachthöfe für die Steuerzahler in Stein am Rhein nicht mehr 

tragbar. Mit den geringen, vom landwirtschaftlichen Gesetz vorgegebenen Pachteinnahmen, sind die 

Höfe nicht ansatzweise kostendeckend zu betreiben; allfällige Investitionen durch die Stadt würden 

faktisch einem «A-fonds-perdu-Beitrag» entsprechen. Grundsätzlich ist das seit Jahrzehnten so und hat 

wesentlich dazu beigetragen, dass die Pachthöfe von Seiten der Stadt ebenso über Jahrzehnte 

unterhaltsmässig vernachlässigt wurden. 
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1.2.2 Zukünftige Verwendung des Landes und des Gebäudezentrums nach Auflösung des 

Pachtbetriebs Rhygüetli 

Mit der Pensionierung des Pächters des Rhygüetli auf den 31. Januar 2022 stellte sich die Frage, ob 

dieser Pachtbetrieb überhaupt zukunftsfähig weitergeführt werden kann. Bei der geringen 

Eigenlandfläche von 13 ha wäre eine Totalsanierung des Betriebszentrums unverhältnismässig. Die 

Arbeitsgruppe regte an, die zukünftige Nutzung des Gebäudezentrums separat von der Nutzung des 

Landwirtschaftslands zu betrachten und hat vorgeschlagen, in einem ersten provisorischen Schritt die 

anfallenden 13 ha an die verbleibenden vier Steiner Landwirtschaftsbetriebe zu verteilen, bis eine 

Gesamtlösung für die oben angeführten Entwicklungsprobleme gefunden wird. Die Stadt hat das 

freiwerdende Landwirtschaftsland des Rhygüetli unmittelbar auf die folgende Anbauperiode fristgerecht 

an alle Betriebe zu gleichen Teilen verteilt bzw. verpachtet und ausdrücklich als Zwischenlösung 

deklariert (Kap. 3.2.1.1). 

Die Beantwortung der Frage nach der zukünftigen Verwendung des Gebäudezentrums des Rhygüetli 

benötigte eine längerdauernde Abklärungszeit. 

 

1.2.3 Ausgleich des Verteilschlüssels bei der Pacht-Zuteilung 

Die Korrektur der Anteile des von der Stadt seit Jahrzehnten verpachteten Landes an die einzelnen 

Landwirtschaftsbetriebe ist rechtlich ein schwieriges Unterfangen, da die bestehenden Pachtverträge 

langfristig laufen und mit entsprechenden Rechtsmitteln ausgestattet sind. Der Konflikt ist jedoch 

erkannt und dessen Lösung muss in Verbindung mit weiteren Massnahmen, welche allen Parteien einen 

Vorteil bringen können, gesucht werden.  

 

1.2.4 Zukunftsfähigkeit der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe 

Durch die provisorische Aufstockung der Betriebsfläche der Einzelbetriebe aus dem Flächenbestand des 

aufgelösten Rhygüetli zeigte sich deutlich, dass damit das Problem der kritischen Grösse der 

Betriebsflächen der einzelnen Betriebe und das Problem der ungleichen Verteilung des bisherigen 

Pachtlandes noch nicht gelöst werden.  

Es müssen somit weitere Möglichkeiten geprüft werden, wie die Bewirtschaftungsfläche der 

bestehenden Betriebe vergrössert werden kann. Siehe die folgenden Entflechtungsvorschläge.  

Alle Inhaberinnen und Inhaber der landwirtschaftlichen Betriebe wurden einzeln eingeladen und befragt 

nach ihren Betriebszielen, geplanten Konzepten, aktuellen Problemstellungen, Interessenslagen 

bezüglich Pachtland und Pachthöfen der Stadt sowie Erwartungen/Fragen an die Stadt. Ebenso wurden 

die Beteiligten einzeln und plenar über die geplanten Schritte orientiert. 

 

1.2.5 Entflechtung Landwirtschaft — Baugebiet 

Das Betriebszentrum des Landwirtschaftsbetriebs Baumgarten liegt eingeschlossen im Baugebiet von 

Stein am Rhein. Der räumliche Entwicklungskonflikt zwischen der Stadtentwicklung und den 

Anforderungen eines landwirtschaftlichen Betriebszentrums soll durch einen Landtausch zwischen 

Baugebiet und Landwirtschaftsgebiet gelöst werden (Kap. 3.4). 

 

1.2.6 Optimierung der Landwirtschafts-Standorte 

Die Pacht des Hofs Unterwald läuft wegen Erreichung des Pensionsalters auf das Jahr 2027 aus. Wie 

oben bereits erwähnt, stellt sich das Problem der Erneuerungsinvestitionen, wenn die Stadt als 
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Eigentümerin den Hof weiterverpachten würde. Es wäre somit für die Stadt sinnvoll den Betrieb an einen 

Landwirt zu veräussern.  

Da die Stadt zudem auch das Problem der ungleichen Verteilung ihrer Einzelparzellen lösen muss (siehe 

Herausforderung 3 oben), stellte sich die Frage, ob ein Tausch mit dem Erlenhof, der aus strukturellen 

Gründen (wenig Eigenland, welches mehrheitlich in Hanglage liegt) den Löwenanteil des Landes der 

Stadt in Stein am Rhein gepachtet hat, eine Lösung sein könnte. 

 

1.3 Grundfragestellungen – landwirtschaftliches und siedlungsräumliches Leitbild 

Die oben dargestellten Überlegungen sollen als wichtiger Teil eines Gesamtkonzepts in ein Leitbild 

fliessen, worin auch weitere wichtige Berührungspunkte zwischen der Stadt und der Landwirtschaft 

einfliessen sollen, so die Trinkwasserqualität, die Artenvielfalt, der Tourismus sowie Fragen der 

Stadtentwicklung, der Bodenpolitik und des Siedlungs- und Landschaftsbildes. Um alle relevanten 

Themen in einem breiteren Kontext zu erfassen und zu lösen, benötigt es nicht nur ein 

landwirtschaftliches, sondern auch ein siedlungsräumliches Leitbild. 

Das Leitbild bietet nicht nur eine Entscheidungshilfe für kurz- und mittelfristige Veränderungen, sondern 

dient als Grundlage für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft in Stein am Rhein, aber auch für 

Fragen der städtebaulichen Entwicklung im Übergangsbereich Baugebiet – Landwirtschaftsgebiet.  

 

Leitsätze 

Ausgehend von Leitsätzen wurden die notwendigen Strategien und deren Handlungsgrundsätze definiert, 

die anschliessend mittels ausgearbeiteter Massnahmenpakete weiterentwickelt wurden. Dieser Prozess 

ist selbstverständlich nicht abgeschlossen, sondern wird laufend evaluiert und weiterentwickelt.  

  

Leitbild

Handlungsgrundsätze

und Massnahmen 

Massnahmen im Einzelnen

Abbildung 3: Planungspyramide 
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2 Aufbau des Leitbilds – Leitthemen  

2.1 Initialisierung des Prozesses – Leitsätze, erlassen vom Stadtrat 

Der Stadtrat hat am 10.11.2021 die folgenden Leitsätze als Basis für die weitere Arbeit am 

Landwirtschaftskonzept beschlossen: 

1. Ausrichtung der Produktion auf nachhaltige Bewirtschaftungsweisen und Erhaltung der 

natürlichen Lebensgrundlagen (regenerative Landwirtschaft) 

Der Anteil der extensiven Wiesen an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt bereits 20 % 

(vgl. Anhang 5) und erreicht den für Biobetriebe geltenden Durchschnitt. Die im Hangbereich liegenden 

Trinkwasserfassungen sind durch die ausgeschiedenen Schutzzonen zukünftig gesichert. In Anbetracht 

der bereits erreichten hohen ökologischen Standards mit den ausgedehnten extensiven genutzten und 

artenreichen Wiesen ist langfristig eine naturnahe und regenerative Bewirtschaftung der restlichen 

landwirtschaftlichen Nutzflächen zu fördern und zu unterstützen. 

 

2. Förderung wettbewerbsfähiger Strukturen durch Stärkung der Produktionsstrukturen der 

ortsansässigen landwirtschaftlichen Familienbetriebe 

Das Acker- und intensiv genutzte Grünland von rund 96 ha in Stein am Rhein wird zurzeit von sechs 

ansässigen Familienbetrieben bewirtschaftet. Die angespannte Lage beim Ackerland sollte durch eine 

Reduktion der Betriebszahl von sechs auf langfristig vier Betriebe entschärft werden. Dadurch soll die 

landwirtschaftliche Nutzfläche pro Betrieb pachtweise mit Eigenland der Stadt Stein am Rhein 

aufgestockt werden, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse. 

Zusätzlich zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Betrieb soll durch pachtweisen 

Landabtausch eine bessere Arrondierung erreicht werden. Ziel ist eine möglichst betriebszentrumsnahe 

Arrondierung der Bewirtschaftungsflächen. 

Auf der Rebfläche von 32 ha werden knapp 10 ha von einheimischen Betrieben bewirtschaftet. Zwei 

Betriebe bewirtschaften mehr als je 3 ha, zwei Betriebe bewirtschaften ungefähr je 1 ha und drei 

Betriebe liegen deutlich darunter. Die bestehenden Strukturen sind zu erhalten. 

 

3. Erhalt der naturräumlichen Gliederung und des Landschaftsbilds 

Das Städtchen Stein am Rhein liegt am Hangfuss des ausgedehnten Rebberges des Hohenklingen, 

welcher durch extensive Wiesen deutlich gegliedert wird. Die Rebflächen und die extensiven Wiesen 

halten sich in etwa die Waage und geben dem Rebberg ein spezielles landschaftliches Gepräge. 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche im Gebiet der Stadt Stein am Rhein beträgt 160 ha. 96 ha davon sind 

Ackerland und intensiv genutztes Grünland. Der Hangbereich von 64 ha teilt sich in je 32 ha bestockte 

Rebfläche und 32 ha extensive Wiesen (Abb. 4). 

Dieses «Gleichgewicht» zwischen bestockten Flächen und extensiven Wiesen soll erhalten bleiben. Die 

Bauentwicklung soll aus landschaftlichen Gründen nicht weiter in den Rebhang vordringen. Störende 

Übergänge Siedlungsgebiet – Rebgebiet sollen gestaltet werden. 
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2.2 Leitthemen A bis D 

Wie eingangs beschrieben, soll das Leitbild zusätzlich zum Landwirtschaftskonzept auch ein Siedlungskonzept 

enthalten. Im Folgenden werden die in das Gesamtkonzept einzugliedernden Themen beschrieben und die 

daraus entwickelten Leitsätze präsentiert.  

A: Lebensraum, Kulturlandschaft und Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft prägt und gliedert das Gebiet der Gemeinde Stein am Rhein zwischen Rhein und 

Hohenklingen: 

Am Hang des Hohenklingen liegt das ausgedehnte Rebland, das etwa zur Hälfte durch extensiv 

genutztes Grünland (in der sog. >18-%-Steillage) gegliedert wird (Abb. 5).  

Zusammen mit dem Städtchen und dem vorgelagerten Rhein bilden diese Elemente einen einzigartigen 

erhaltenswerten Lebensraum. 

 
Gliederung des Kulturlandes 

Ackerland, Grünland, Reben und Wald 

 

Anhang 4 

 

Abbildung 4: Kulturraumgliederung 

Das Grünland in der Steillage oberhalb 18 % wird 

extensiv genutzt und beträgt bereits ca. 20 % der 

gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Anhang 5 

 

Abbildung 5: Darstellung der Steillagen «18-%-Grenze» 
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Leitziele _ Lebensraum, Kulturlandschaft und Landwirtschaft 

Die naturräumliche Gliederung und das Landschaftsbild bleiben erhalten. 

Das «Gleichgewicht» zwischen bestockten Rebflächen und extensiven Wiesen am Klingenhang soll aus 

ästhetischen und ökologischen Gründen erhalten bleiben. 

Der baulichen Entwicklung am Stadtrand ist differenzierte Beachtung zu schenken. Durch eine 

Entflechtung zwischen der baulichen Entwicklung des Städtchens und den landwirtschaftlichen 

Gebäuden des Betriebszentrums im Baugebiet kann einerseits die Stadtentwicklung im Sinne des 

verdichteten Bauens verbessert werden und im Gegenzug soll versucht werden, die Flur nicht durch 

neue zusätzliche landwirtschaftliche Siedlungsstandorte landschaftlich zu belasten. 

B: Stärkung der landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen 

Das Acker- und intensiv genutzte Grünland von gesamthaft 96 ha auf der Gemarkung von Stein am 

Rhein wurde bisher von sechs ansässigen Familienbetrieben (inkl. Rhygüetli) bewirtschaftet.  

Auf der Rebfläche von 32 ha werden knapp 10 ha von einheimischen Betrieben bewirtschaftet. Zwei 

Betriebe bewirtschaften mehr als je 3 ha, zwei Betriebe bewirtschaften rund je 1 ha und drei Betriebe 

liegen deutlich darunter. 

Das Rebland am Südost-, Süd- und Südwesthang des Hohenklingen wird zu einem guten Teil durch 

Betriebe aus den Gemeinden Hemishofen und/oder Ramsen bewirtschaftet. Ca. 6 ha werden von 

Betrieben ausserhalb der Gemeinden Stein am Rhein, Hemishofen und Ramsen bewirtschaftet. 

Das Rebgebiet ist gut erschlossen. 

Der Ist-Zustand und die Perspektiven der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe auf der Gemarkung der 

Stadt wurden in mehreren Einzelgesprächen mit den Bewirtschaftern besprochen und in einem 

individuellen Ziel–Massnahmen-Papier festgehalten. 

 

Leitziele _ Stärkung der landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen 

Aufstockungsmöglichkeiten sollen genutzt werden, damit die landwirtschaftlichen Betriebsstandorte 

mit ausreichend grossen landwirtschaftlichen Nutzflächen versorgt werden und ein langfristig 

ausreichendes landwirtschaftliches Einkommen gesichert ist. 

Mit einer nachhaltigen Landbewirtschaftung und Kulturlandpflege wird das Landschaftsbild erhalten 

und die Natur gepflegt und schonend bearbeitet.  

Die Betriebszentren sind zu stärken. Die Betriebsflächen pro Betrieb sollen heutigen Anforderungen 

angepasst und vergrössert werden. 

C: Direktverkauf; Synergien Landwirtschaft – Tourismus 

Die Landwirtschaft produziert Lebensmittel für den Inlandbedarf. Die produzierten Lebensmittel gehen 

meist in die Kanäle der gewerblichen Absatzmittler, der Verarbeitung und der Verteilung.  

Ergänzend dazu etabliert sich ein engerer Bezug zwischen Produzenten und Konsumenten. Faktoren wie 

der Standort eines Betriebes, die umgebende Landschaft in Wechselwirkung zu den Konsumenten oder 

dem Tourismus können diese Entwicklung fördern (Standort- und Betriebs-spezifische Konzepte). 
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Leitziele _ Direktverkauf; Synergien Landwirtschaft – Tourismus 

Die touristische Prägung von Stein am Rhein und der damit verbundene Käufermarkt sollen durch 

Angebote von lokalen, nachhaltig produzierten Lebensmitteln durch ein geeignetes Marketing 

entwickelt werden. 

Die Verschiebung der Wertschöpfung in den Direktverkauf und den lokalen Absatz im Gastro- und 

Tourismusbereich ist entwicklungsfähig, jedoch bezüglich Einkommenssicherheit eher volatil. 

Flächenmässig gute Produktionsstrukturen sollen gemäss Leitthema B (siehe oben) als wichtige 

Grundbedingung gefördert werden. 

Die Stadt soll diese Form des lokalen Absatzes mit dem Tourismus und dem Gastrobereich 

moderieren und mithelfen, staatliche Fördergelder einzusetzen. 

D: Umweltleistungen der Landwirtschaftsbetriebe, Biodiversität, Gewässerschutz 

Der Anteil der extensiven Wiesen an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt bereits 20 % 

und entspricht dem für Biobetriebe geltenden Anteil (siehe Anhang 4). 

Die im Hangbereich liegenden Trinkwasserfassungen sind durch die ausgeschiedenen Schutzzonen und 

mit Dienstbarkeiten, welche die Bewirtschaftung regeln, gesichert.  

Bis 2021 arbeitete kein Betrieb nach den Richtlinien des biologischen Landbaus. Zwischenzeitlich hat 

ein Betrieb definitiv umgestellt und ein zweiter befindet sich in der Umstellungsphase, ein weiterer 

Betrieb arbeitet nach den Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft. Die Hilfsstoffintensität von 

Pflanzenschutzmitteln und Düngerstoffen wird durch den an die Direktzahlungen geknüpften 

«ökologischen Leistungsnachweis» abgebaut und durch den sogenannten «Absenkpfad» weiter reduziert.  

Die zahlreichen Initiativen, welche die Verbesserung der Umweltstandards zum Ziel haben, müssen 

künftig auch den Zusammenhang von Konsumverhalten und nachhaltiger Produktion preislich vermehrt 

einbeziehen.  

 

Leitziele _ Umweltleistungen der Landwirtschaftsbetriebe, Biodiversität, Gewässerschutz 

Es wird angestrebt, dass die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche von Stein am Rhein nach 

Richtlinien des ökologischen Landbaues bewirtschaftet wird. 

Die Produktionsbedingungen, die einen kostendeckenden Absatz fördern, werden verbessert. 

Für die Qualitätssicherung ist die Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Voraussetzung. 

Die Trinkwasserqualität wird auf hohem Niveau gesichert. 

Die Artenvielfalt am Hang des Hohenklingen soll erhalten bleiben und gesichert werden. 
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3 Strategie und Umsetzung 

Zusammengefasst die Hauptziele der Landwirtschaftsstrategie, wie sie in Kapitel 2 ausgearbeitet wurden: 

– Ausrichtung der Produktion auf nachhaltige Bewirtschaftungsweisen und Erhaltung der 

natürlichen Lebensgrundlagen (regenerative Landwirtschaft; siehe Leitthema D) 

– Förderung wettbewerbsfähiger ortsansässiger landwirtschaftlicher Familienbetriebe durch 

Stärkung der Produktionsstrukturen (gute Landbasis und rationelle Gebäude) und dadurch mehr 

Spielraum für die Förderung extensiver, nachhaltiger Produktionsmethoden (siehe Leitthema B); 

– Erhalt der naturräumlichen Gliederung und des Landschaftsbilds (siehe Leitthema A). 

 

Unter Kapitel 3.1 werden die Handlungsgrundsätze und Massnahmen beschrieben sowie anschliessend 

im Kapitel 3.2 die Massnahmen im Einzelnen erläutert.   

3.1 Handlungsgrundsätze und Massnahmen  

 

Angestammte Betriebe mit Pachtland der Stadt stärken 

Das Rhygüetli als landwirtschaftlicher Betriebsstandort wird mangels verfügbarer Landfläche nicht 

weitergeführt und die dadurch freiwerdende landwirtschaftliche Nutzfläche in einem ersten Schritt im 

Rahmen der Zwischenlösung zur dringend notwendigen Aufstockung der bestehenden fünf 

Landwirtschaftsbetriebe verwendet und dann in einem zweiten Schritt zum Entflechtungstausch Bauland 

gegen Landwirtschaftsland (siehe unten) eingesetzt.  

 

Arrondierung der Pacht-Flächen 

Die Pacht-Flächen der bestehenden Landwirtschaftbetriebe werden unter Benutzung der grossen, als 

intermediär dienenden Landflächen der Stadt flächengleich arrondiert. Der Aufwand für die alternative 

Lösung einer Güterzusammenlegung wäre unverhältnismässig und wurde im Anhörungsverfahren von 

allen Bewirtschaftern abgelehnt. 

 

Liegenschaftentausch zwischen Landwirtschaftsflächen bzw. Höfen in der Gemarkung Stein am Rhein 

und Landwirtschaftsflächen bzw. Höfen der Gemarkung Hemishofen - Walderhöfe 

Mit dem Liegenschaftentausch können mehrere Ziele erreicht werden: Die ungleiche Pachtverteilung in 

der Gemarkung Stein am Rhein kann ausgeglichen und für die auslaufende Pensionierung der Pacht 

Unterwald eine gute Nachfolgelösung gefunden werden.  Das Land im Bereich des 

Trinkwasserquellschutzes kann in öffentliches Eigentum übergehen, womit der Erlenhof mit seinem 

grossen Landstück in der Hanglage, beispielsweise als extensive Kleinlandwirtschaft, einen wertvollen 

Beitrag an die ökologische Diversität erbringen kann. Der Erlenhof, der dabei in das Eigentum der Stadt 

fällt, wird auch entsprechend seiner besonderen Lage am Klingenhang in einem separaten Konzept 

weiterentwickelt. 

 

Entflechtung von Baugebiet und Landwirtschaftsland.  

Durch den Tausch Hof Rhygüetli gegen das Areal Hof Baumgarten kann für die zukünftige 

Siedlungsentwicklung attraktives Land der Stadt zur Verfügung stehen. 

 

Kompensation «Land gegen Gebäudekosten».  

Gebäudeunterhaltskosten sollen nach Möglichkeit mit Landwirtschaftsland kompensiert werden.  
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Beim Liegenschaftentausch werden Wertunterschiede der Bauten nicht monetär, sondern nach 

Möglichkeit mit Landwirtschaftsland ausgeglichen. Mit genügend Landwirtschaftsland rechnen sich für 

den Betriebsinhaber die Unterhaltskosten des Betriebszentrums. 

3.2 Massnahmen im Einzelnen 

Anstelle einer aufwändigen Güterzusammenlegung, welche nur innerhalb der Stadt Stein am Rhein 

wirksam würde, kann die Optimierung der Landwirtschaftsbetriebe durch Massnahmen wie bilaterale 

Tauchgeschäfte und die Auflösung des Rhygüetli mit konsekutiven Neuzuteilungen von Pachtland 

erreicht werden – dies mit zustimmender Stellungnahme der Betriebsinhaber. Welche Konsequenzen 

und Notwendigkeiten sich aus den konkreten Massnahmen für die einzelnen Beteiligten ergeben und 

welche offenen Fragen noch geklärt werden müssen, wird in den folgenden Kapiteln aufgezeigt.  

3.2.1 Auflösung des Rhygüetli und Verteilung des Pachtlandes als Zwischenlösung  

Der Pachthof des Rhygüetli wird nicht mehr als Pachthof weitergeführt, aus den folgenden Erwägungen: 

Das Rhygüetli ist aufgrund der geringen Pachtgrösse von knapp 13 ha nicht überlebensfähig. Alternative, 

z.B. «paralandwirtschaftliche» Nutzungen wie Kombinationen aus extensiver Kleinlandwirtschaft mit 

Dienstleistungsangeboten wie Agrotourismus, heilpädagogische Angebote wären in dieser besonderen 

Lage in der Landwirtschaftszone nicht bewilligungsfähig u.a. aufgrund der ufernahen Lage im BLN-Gebiet 

Untersee-Hochrhein (mit detaillierten Schutzzielen zur Erhaltung der natürlichen Vielfalt der See- und 

Flusslandschaft) und der Lage innerhalb der überlagernden Landschaftsschutzzone. Die rechtliche 

Situation wurde mit einem juristischen Gutachten (siehe unten) abgeklärt, auch im Zusammenhang mit 

dem Tauschgeschäft. Zusätzlich besteht ein sehr hoher Investitionsbedarf am Standort Rhygüetli. 

Die bestehenden dem Pachthof zugewiesenen Pachtflächen von ca. 13 ha können nun zur Arrondierung 

an die privaten Landwirtschaftsbetriebe fair verteilt werden. Diese Massnahme ist gewissermassen der 

Initiator bzw. Auslöser der Landwirtschaftsstrategie und ist elementar für die weiteren Massnahmen zur 

Verbesserung der Betriebsstrukturen und der gesamten Landwirtschaft in Stein am Rhein.   

 

Abbildung 6: Pachtbetrieb Rhygüetli – Ist-Zustand (Anhang 2b) 
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3.2.1.1 Zwischenlösung: Verteilung der Fläche des Rhygüetli auf fünf Landwirtschaftsbetriebe  

Das Acker- und intensiv genutzte Grünland von 96 ha wird zurzeit von sechs ansässigen 

Familienbetrieben bewirtschaftet. Die angespannte Lage beim Ackerland soll entschärft werden durch 

eine Reduktion der Betriebszahl in Stein am Rhein (siehe Tauschgeschäft Erlenhof – Hof Unterwald (Kap. 

3.2.3). 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche des Rhygüetli von knapp 13 ha wird nach Auslaufen der Pacht mit 

dem aktuellen Pächter altersbedingt nicht weitergeführt. Das Landwirtschaftsland (ohne Gebäude) wird 

zur pachtweisen Aufstockung der verbleibenden fünf Betriebe auf absehbare Zeit (Zwischenlösung) 

verwendet. 

Jeder der fünf Betriebe wird mit einem gleichen Anteil des städtischen Rhygüetli-Pachtlands um je 2.8 ha 

landwirtschaftlicher Nutzfläche vergrössert, gleichzeitig wird auch die Arrondierung pachtweise 

verbessert. 

 

Diese Massnahme gilt, wie oben erwähnt, ausdrücklich als Zwischenlösung, bis die folgenden 

Massnahmen umsetzungsreif sind und die Landzuteilung aufgrund der Entflechtungsumlegungen 

nochmals angepasst wird. Bis es so weit ist, sollte das verfügbare Land wegen Auflösung der Pacht des 

Rhygüetli nicht brachliegen, sondern provisorisch den Betrieben zugeteilt und durch sie bewirtschaftet 

werden. 

 

Abbildung 7: Ausgangslage. Anhang 2a 

 

Abbildung 8: Zwischenlösung neue Pachtverteilung 

 

3.2.2 Strukturziel: Aufstockung der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe auf ca. 30 ha 

Die Zwischenlösung mit der Verteilung des Rhygüetli-Pachtlands auf die verbleibenden fünf Betriebe 

stellt aus landwirtschaftlicher Sicht keine ausreichend nachhaltige und langfristige Lösung dar. Strebt 

man pro Betrieb eine landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) von 30 ha an, wie sie für eine nachhaltige 

Existenzsicherung der landwirtschaftlichen Betriebe notwendig ist, reicht die vorhandene LN höchstens 

für vier Betriebe.  
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Schweizweit beträgt die durchschnittliche Betriebsgrösse gut 20 ha. Diese berücksichtigt alle Betriebe 

(auch die im Nebenerwerb). Im Kanton Schaffhausen beträgt die durchschnittliche Betriebsgrosse ca. 31 

ha (Artikel aus dem Schweizer Bauer vom 28.07.2022). Es sind vollamtliche Betriebe ab einer Grösse 

von 30 ha anzustreben, um nachhaltige Landwirtschaft führen zu können und die aktuell junge 

Generation der Landwirte in Stein am Rhein langfristig zu sichern. 

Auch die räumliche Gliederung der LN bestimmt die künftig verbleibende Betriebsstandort-Struktur. Im 

Westen ist dies der Pachtbetrieb «Randenhof», im Osten ist es der Betrieb «Obermüli» sowie der Betrieb 

«Baumgarten», nach geplantem Tausch auf dem Betriebsstandort des Rhygüetli. Südlich des Rheins liegt 

in eingeschränkter Lage der Betrieb Tägerfeld, welcher viel zusätzliche eigene LN im benachbarten 

Thurgau bewirtschaftet und somit einen geringeren zusätzlichen Bedarf an LN hat (vergleiche Abbildung 

10). 

 

3.2.3 Liegenschaftentausch Hof Erlenhof – Hof Unterwald 

Vorliegend soll der Vollerwerbsbetrieb Erlenhof in Stein, der den Löwenanteil des Pachtlandes der Stadt 

bindet, gegen den Hof Unterwald der Stadt in Hemishofen, abgetauscht werden. Mit dem Betreiber des 

Erlenhofs ist ein möglicher Tausch mit dem Hof Unterwald ausgiebig diskutiert worden. Für den 

Eigentümer des Erlenhof ist der Tausch attraktiv, weil die Tierhaltung in der Trinkwasserschutzzone 

heute problematisch ist und er durch die Übernahme des Hofes Unterwald diesen Standortkonflikt lösen 

kann. Der Standort in Hemishofen ist langfristig entwicklungsfähig.  

Im Gegenzug erwirbt die Stadt das u.a. für die Trinkwasserversorgungssicherheit wichtige Land am 

Klingenhang. Zudem spart die Stadt die Erneuerungskosten für den Hof Unterwald. Die geringere 

Landfläche des Erlenhofes – mehrheitlich in der sog. Steillage befindlich – gegenüber dem Hof 

Unterwald wird durch den Verkehrswert des Gebäudestandortes Erlenhof im Falle einer Freistellung aus 

dem BGBB (Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht) kompensiert, was an diesem Standort im 

Gegensatz zu anderen Standorten möglich wäre. Der Erlenhof ist für die Stadt auch zusätzlich ein 

Mehrwert, weil verschiedene Nutzungsziele wie Trinkwasserschutz, Biotoppflege des Klingenhangs, 

Abbildung 9: Ausgangslage für Aufstockung (siehe Anhang 7) 
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Pflegelandwirtschaft mit touristischen, sozialen und heilpädagogischen Dienstleistungen entwickelt 

werden kann, was an diesem Standort im Gegensatz zum Standort Rhygüetli (siehe erster Abschnitt 

3.2.1) möglich ist. Vorallem kann die Stadt mit dem durch den Tausch freiwerdenden Pachtland eine 

Neuzuteilung vornehmen und somit die Aufstockung der verbleibenden vier Landwirtschaftsbetriebe 

absichern. Und dies zu gleichen Teilen. Damit ist auch der bisherige Konflikt der ungleichen Verteilung 

ihres Pachtlandes an die Landwirtschaft gelöst.  

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Stadt ihren Hof Unterwald in Hemishofen gegen 

den Erlenhof in Stein am Rhein ‘wertgleich’ abtauscht. Die entsprechenden Wertausgleichsmassnahmen 

sind auszuarbeiten. Der Entflechtungstausch erfolgt gleichwertig und kostenneutral (wettauf) unter 

Berücksichtigung des baulichen Zustands der Tauschobjekte. 

Durch diesen Tausch erwirbt die Stadt zusätzlich ca. 12,7 ha LN.  

 

 

Abbildung 10: Liegenschaftentausch; Anhang 9. 

Als Folge dieses Eigentumstausches wird zusätzlich das bisher vom Betrieb Erlenhof in Stein 

bewirtschaftete Pachtland frei und ist zusammen mit erworbenem Eigenland des Erlenhof für die 

Aufstockung der vier verbleibenden Betriebe mit je ca. 8 ha pro Betrieb verfügbar. Damit wird die 

wirtschaftliche Voraussetzung für eine hilfsstoffextensivere und regenerative, also eine Humus 

aufbauende und die Artenvielfalt fördernde Bewirtschaftungsweise begünstigt (siehe Ziffer 3.6). 
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Die Stadt verfügt nach Abwicklung des Tauschgeschäftes Erlenhof neu über eine technisch disponible 

Landwirtschaftsfläche in Stein am Rhein von rund 70 ha (Abbildung 11), um mit einem wesentlichen Teil 

davon die Landbasis der vier verbleibenden Betriebe zu verbessern. Diese Fläche wird mit Abzug der 

Eigenlandfläche des stadteigenen Pachtbetriebs Rhygüetli von ca. 13 ha seit längerer Zeit durch die 

aktiven privaten Landwirtschaftsbetriebe von Stein bewirtschaftet.  

Die Verhandlungen inkl. Bewertungen des Tausches Erlenhof – Unterwald sind abgeschlossen; es liegt 

eine unterschriebene Absichtserklärung vor. Eine Vorlage an den Einwohnerrat folgt, sobald ein 

juristischer Sachverhalt im Zusammenhange mit der erteilten kantonalen Erwerbs- und 

Betriebsbewilligung für Unterwald geklärt ist (Einsprache durch den bisherigen Pächter).  

 

3.2.3.1 Exkurs: Sicherung der Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung wird durch einen grossen Teil Quellwasser versorgt. Die grösste Anzahl der 

Quellen liegt am östlichen Klingenhang (siehe Abbildung 12) von Stein am Rhein. Die Sicherung und 

Ausscheidung aller Quellschutzzonen konnte aufgrund der intensiven Verhandlungen im Zusammenhang 

mit der Landwirtschaftsstrategie noch nicht rechtskräftig ausgeschieden werden.  

Abbildung 11: Frei werdende landwirtschaftliche Nutzflächen; mit Tausch 
Erlenhof werden zusätzlich disponibel 12,5 ha Eigenland Erlenhof und 16,6 ha 
Pachtland Erlenhof, wobei ein Teil beim Erlenhof bleiben dürfte. Anhang 8. 
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Die Eigentümerschaft des Erlenhofs besitzt grosse landwirtschaftliche Flächen am Klingenhang (siehe 

Abbildung 11 und 12), die von den Quellschutzzonen betroffen sind.  

Mit dem Landtausch gehen die betroffenen Grundstücke ins Eigentum der Einwohnergemeinde über und 

die Bewirtschaftung kann durch die Einwohnergemeinde selbst festgelegt werden. Falls der Tausch nicht 

zustande kommt, sind vertragliche Vereinbarungen mit den betroffenen Grundeigentümern zu treffen, 

die die Einwohnergemeinde rechtlich zu Entschädigungsleistungen verpflichten würden. Im Sinne der 

Trinkwassersicherheit sind Flächen, welche durch Quellschutzzonen betroffen sind, langfristig zu sichern, 

was am besten gewährleistet werden kann, wenn die Grundstücke im Eigentum der Einwohnergemeinde 

sind. Mit dem Landtausch ergibt sich hier demnach eine einmalige Gelegenheit, diese Quellschutzzonen 

der Trinkwasserversorgung nachhaltig zu sichern. Mit der Sicherung der Flächen kann auf zukünftige 

Bewirtschaftungsauflagen (z. B. Verzicht auf spezielle Bewirtschaftungsformen) unmittelbar reagiert 

werden, ohne mit den Grundeigentümern über die Entschädigungsfolgen vertraglich diskutieren zu 

müssen. 

 

3.2.3.2 Mögliche Strategien für den Hof Erlenhof 

a) Landwirtschaftliche Nutzung 

Bei dem Landtausch erhält die Stadt einen gut ausgebauten Landwirtschaftsbetrieb an 

ortsbildprägender Lage am Klingenhang. Der Hofstandort selbst in landschaftlich attraktiver Hanglage 

bietet sich an für eine Kombination von extensiver Kleinlandwirtschaft mit Dienstleistungsangeboten wie 

Agrotourismus, heilpädagogische Angebote etc., was an diesem Standort im Gegensatz zum Standort 

Legende: 

Rote Kreise: Quellen der Trinkwasserversorgung 

Gestrichelt umrandete blauen Flächen: Quellschutzzonen der Trinkwasserversorgung  Abbildung 12: Quellschutzzonen Trinkwasserversorgung 
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Rhygüetli (siehe erster Abschnitt 3.2.1) möglich wäre. Die Landwirtschaft bleibt die Hauptnutzung 

(vergleiche Abb. 12/13). 

Die kleinräumlichen Strukturen des Standorts Erlenhof sind für solche Dienstleistungsangebote mit 

entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeiten vielfältig entwickelbar. 

Der Hof kann einen wichtigen Betrag an die ökologische Diversität, Biotop Klingenhang und andere 

Umweltleistungen erbringen, beispielsweise durch einen Boden mit ökologisch wertvollen Beständen zur 

Stärkung von Flora und Fauna, durch die Art der Bodenbewirtschaftung mittels Kleintier-/Weidehaltung, 

arbeitsintensiven Gartenbau, Kräuteranbau etc., durch regenerative, bodenerhaltende Bewirtschaftung 

und dadurch Vermeidung von Bodenerosion und durch die Sicherung des Wasserhaushalts und des 

Trinkwasserschutzes. 

 

 

Abbildung 13: Eigentumsverhältnisse Erlenhof (hellgrün = Eigentum Erlenhof) 
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Abbildung 14: Bewirtschaftungssituation mit Gefälle am Klingenhang (Ausschnitt aus Anhang 5). Im Kontext mit Abb. 10/12. 
sehr viel Land des Erlenhofs (ca. 8ha) liegt über der 18-%-Grenze (zur 18-%-Grenze vgl. Erläuterungen bei Anhang 5) 

b) Weitere Optionen 

Sollte der Erlenhof nicht mehr landwirtschaftlich betrieben werden, könnte die Stadt versuchen das 

Betriebszentrum mit max. 2'500 m2 aus dem bäuerlichen Bodenrecht freizustellen und die Parzelle an 

dieser sehr schönen Lage zu einem entsprechend attraktiven Verkehrswert veräussern, was an diesem 

Standort im Gegensatz zum Standort Rhygüetli (siehe die Begründungen im ersten Abschnitt 3.2.1, die 

auch für diesen Vorgang gelten) theoretisch möglich ist. 

Eine Freistellung der Liegenschaft aus dem bäuerlichen Bodenrecht, um den Tausch rein wertmässig 

auszugleichen, widerspricht grundsätzlich dem Konzept des Liegenschaftentausches. Sinnvoller ist es, 

wenn auch mit Blick auf den Trinkwasserschutz die Bewirtschaftung sowie die ökologische Pflege des 

Klingenhangs mit dem Betriebszentrum des Erlenhofes sichergestellt wird. 

Es hängt von der Vertragslösung ab, ob der künftige Nutzer der Liegenschaft die Investitionskosten dazu 

selbst aufbringen wird. Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass durch die Ergänzung der 

landwirtschaftlichen Nutzung mit den erwähnten Möglichkeiten im Bereich der Dienstleistung dieser 

finanzielle Aufwand möglich sein wird.  

Welche Vertragsform konkret gewählt wird, ein Miet- oder Pachtvertrag oder die Gewährung eines 

Baurechts, hängt vom jeweiligen Nutzungskonzept ab. Eine Ausschreibung der Nutzung des Erlenhofes 

an interessierte Kreise wird zeigen, welche Vertragsform sinnvoll ist. 

 

3.2.4 Auflösung des landwirtschaftlichen Betriebs Oberwald 2; Verkauf von Oberwald 1 

Gemäss dem Strukturziel 3.2.2 sind die zu bewirtschaftenden Flächen pro Betrieb von mindestens 30 ha 

anzustreben. Die bestehenden Höfe haben aktuell eine sehr ungleiche Verteilung der Bewirtschaftungs-

flächen. Mit der Auflösung des landwirtschaftlichen Betriebs Oberwald 2 zum Zeitpunkt der 

Pensionierung des Pächters Ende 2026 sowie der Massnahme 3.2.3 (Tausch Erlenhof – Unterwald) 

kann die Stadt eine deutliche Strukturverbesserung für die beiden zukünftigen Höfe Oberwald 1 sowie 

Unterwald erzielen. Mit der Handänderung des Hofes Unterwald aus dem Status der öffentlichen Hand 

(Verpächter ohne operative Leistung) zum selbstbewirtschafteten Landeigentum gemäss Massnahme 
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3.2.3 geht spätestens gleichzeitig auch eine Handänderung der beiden anderen Höfe einher. Der Hof 

Oberwald 2 scheidet aus der Landwirtschaft aus und dessen Landwirtschaftsland kann zur Aufstockung 

der benachbarten Betriebe, insbesondere Oberwald 1 und Unterwald, verwendet werden. Das 

Gebäudezentrum von Oberwald 2 soll mit seinem Umschwung von 2’500 m2 aus dem BGBB entlassen 

werden und auf dem freien Liegenschaftsmarkt als attraktives Objekt für eine nichtlandwirtschaftliche 

Nutzung, allenfalls mit Hobbytierhaltung, verkauft werden.  

Mit den beschriebenen Massnahmen kann Stein am Rhein als bisherige Eigentümerin der Walderhöfe 

sich auch von entsprechenden Betriebs- und Unterhaltskosten sowohl im Bereich der einzelnen 

Liegenschaften als auch im Bereich der öffentlichen Infrastrukturen (Unterhalt der Strassen, 

Wasserversorgung, Kanalisation, Gebäude) entlasten und von den zeitnah anstehenden hohen 

Sanierungskosten der einzelnen Liegenschaften befreien. Die Landwirtschaft in Hemishofen, im 

speziellen der Walderhöfe, wird dadurch deutlich gestärkt und die kommunalen Zuständigkeiten sind wie 

gesetzlich verlangt, danach klar geregelt.  

Was den Hof Oberwald 1 mit Restaurant betrifft, soll dieser auch verkauft werden - mit Vorkaufsrecht an 

den jetzigen Pächter. Oberwald 1 ist baulich in einem schlechten Zustand, das Hauptökonomiegebäude 

muss nach fachtechnischer Zustandstbeurteilung zeitnah abgebrochen werden. Davon sind auch die 

Umgebungs- und Hofflächen, die Ver- und Entsorgungsleitungen - insbesondere der für die Tierhaltung 

erforderliche Gewässerschutz - sowie die gesamte Hofwirtschaft betroffen. Wegen den in der 

Vergangenheit aufgeschobenen Investitionen ist der Hof in seiner wirtschaftlichen Nutzung heute stark 

eingeschränkt (IKL-Kontrolle Gewässerschutz 2022/2023). Insbesondere hat die prekäre Situation im 

Bereich der Ökonomiegebäude, der Gülle- und Mistlagerung etc. nun jüngst dazu geführt, dass der 

Betriebsleiter seine Tierhaltung (Angus-Zucht) reduzieren musste. Eine bauliche Sanierung ist zurzeit 

wegen dem entstandenen Investitionsnotstand und dem noch offenem Betriebskonzept für die Zukunft 

des Pachthofs nicht möglich. Zum Pachtbetrieb Oberwald 1 gehören auf 600 m. ü. M. knapp 20 ha 

Wiesland zuzüglich 2026 weiteres Pachtland von Oberwald 2.  

Nach Ablauf der Pacht auf dem benachbarten Betrieb Oberwald 2 könnte Oberwald 1 dessen Land, das 

ebenfalls gut 20 ha umfasst, zusätzlich bewirtschaften, allenfalls auch nur einen Teil davon, falls der Hof 

Unterwald sich auch beteiligen wird.  

Der Betriebsleiter von Oberwald 1 wird in ca. zehn Jahren pensioniert. Eine familiäre Nachfolge könnte 

theoretisch mit dem Sohn seiner Schwester, die ebenfalls auf dem Hof arbeitet (insbesondere im 

Gastrobereich), gegeben sein.  

Welche Möglichkeiten bestehen, damit der derzeitige Pächter den Betrieb erwerben kann, um den 

Betrieb Oberwald 1 weiterzuführen, wird aktuell mittels einer Beratung für ein Betriebskonzept mit der 

Landwirtschaftlichen Schule Arenenberg abgeklärt. Verkaufsverhandlungen sind in Berücksichtigung der 

anstehenden erheblichen Investitionskosten am Betriebsstandort zu führen, welche auch abhängig vom 

Betriebskonzept sind; das muss angesichts des Investitionsstaus zeitnah erfolgen. Das definitive 

Vorgehen bezüglich Oberwald 1 und Oberwald 2 hängt von den laufenden Abklärungen, Verhandlungen 

und der Umsetzung des Projekts Tausch Unterwald – Erlenhof ab. Jedenfalls müssen auch hier 

unbedingt Wege gesucht werden, dass sich die Stadt - zu fairen Bedingungen für den Käufer - aus oben 

erwähnten Gründen von der landwirtschaftlichen Betriebszentren trennen kann. 

 

3.2.5 Entflechtung Baugebiet – Landwirtschaftsgebiet durch Tausch Baumgarten – Rhygüetli 

Das Betriebszentrum des Landwirtschaftsbetriebs Baumgarten ist inzwischen vom Baugebiet 

umschlossen. Durch eine Entflechtung kann einerseits Raum für eine verdichtete städtebauliche 

Entwicklung gewonnen werden, andererseits kann der Konflikt zwischen Bauentwicklung und 

landwirtschaftlichem Betriebszentrum gelöst werden.  
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Abbildung 15: Entflechtung Baugebiet und Landwirtschaft (Anhang 10) 

Der Hof Baumgarten gibt seinen Standort auf und übernimmt im Tausch das Rhygüetli. Damit kann der 

Konflikt des im Baugebiet eingeschlossenen landwirtschaftlichen Betriebsstandorts im Baumgarten 

gelöst werden. Eine künftige Aussiedlung an einen neuen noch unverbauten landwirtschaftlichen 

Standort kann dadurch ebenfalls vermieden werden. Im Gegenzug erhält die Stadt zukünftiges Bauland 

an städtebaulich und bodenpolitisch wertvoller Lage. Der landwirtschaftliche Betriebsstandort Rhygüetli 

wird als Landwirtschaftsbetrieb weitergeführt. Dadurch wird eine Zweckentfremdung durch eine 

nichtlandwirtschaftliche Nutzung vermieden und eine bodenabhängige, ökologisch effiziente 

Bewirtschaftung gefördert.  

Ob als Alternative zur Weiterführung der Landwirtschaft eine Abparzellierung des Rhygüetli und damit 

eine Freistellung vom bäuerlichen Bodenrecht und somit ein Verkauf an meistbietende Dritte durch das 

Landwirtschaftsamt juristisch bewilligungsfähig wäre, ist fraglich bis unmöglich (gleiche Gründe wie im 

ersten Abschnitt 3.2.1; Prof. Arnold Marti). 

Die rechtlichen und raumplanerischen Fragen dieses komplexen Vorgangs inklusive baurechtlicher 

Möglichkeiten am Standort Rhygüetli wurden mittels eines Rechtsgutachtens geprüft (Prof. Arnold Marti); 

dies auch unter Berücksichtigung raumplanerischer und schutzzonenrechtlicher Aspekte. 

Beim Landwirtschaftsbetrieb «Rhygüetli» handelt es sich um einen aus landwirtschaftlicher Sicht günstig 

gelegenen und erschlossenen Betriebsstandort mit einer gut arrondierten landwirtschaftlichen 

Nutzfläche, die jedoch für heutige Verhältnisse deutlich zu klein ist. Die bestehenden planerischen 

Grundlagen und umweltrechtlichen Schutzvorschriften erlauben eine Weiterführung eines 

Landwirtschaftsbetriebs auch unter neuen Besitzverhältnissen. Eine Verlegung des Betriebszentrums 

Baumgarten aus dem engeren Stadtgebiet heraus auf das Areal des bisherigen «Rhygüetli» ist sinnvoll, 

weil der für heutige Verhältnisse viel zu kleine bisherige Pachtbetrieb dank der Weiterführung durch den 

deutlich grösseren Betrieb Baumgarten auf lange Sicht überlebensfähig ist. Der Vorgang entspricht auch 

dem raumplanerischen Trennungsgrundsatz «Trennung Siedlungsgebiet/Nichtsiedlungsgebiet» und 

damit der Entflechtung von Nutzungsinteressen. 

Eine Weiterführung des Landwirtschaftsbetriebs Baumgarten am neuen Standort «Rhygüetli« erscheint 

auch hinsichtlich des Konzentrationsprinzips (Zusammenlegung der für die landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung erforderlichen Bauten an einem Standort) als vorteilhafter als eine Aussiedlung an 

einen neuen geeigneten Standort ausserhalb der Landschaftsschutzzone (Prof. Marti). 
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Potential Areal Baumgarten – Herfeld 

 

Abbildung 16: Areal Baumgarten (LW Landwirtschaftszone 5’124m2 mit grüner Freihaltezone ca. 5’270m2) sowie Areal Herfeld 
WG3 (in Privatbesitz sind Chloschterwis/Waisenhaus/Rhypark) 

Das städtebauliche Potential des Grundstücks Baumgarten macht den Landtausch besonders für die 

Stadt interessant. In unmittelbarer Nähe zur Altstadt und vor allem zu Arealen von bisher öffentlicher 

Nutzung wird Raum geschaffen für die flexible Planung von Wohnungen, Arbeitsplätzen sowie 

öffentlichen Verwaltungsbauten (z.B. für schulische Zwecke). Der heutige Betriebsstandort des Hofes 

Baumgarten in einer der Siedlungszone vorgelagerten Position hat früher Sinn gemacht, aber für eine 

zukünftige städtebauliche Siedlungsentwicklung ist die Ausrichtung der Gebäude sowie deren 

Raumnutzung ungeeignet und widerspricht den Zielen der heutigen Raumplanung. Kurz- bis mittelfristig 

würden sich die Konflikte zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und dem zentrumsnahen Wohnen 

und Arbeiten verschärfen (z.B. Verkehrsbeeinträchtigungen inklusive Langsamverkehr durch 

Landwirtschaftsfahrzeuge, Emissionen). 

 

Abbildung 17: Gesamtareal rot gestrichelt; Schulareal Schanz – Villa Lieb – „Nudliareal“ – Baumgarten – Herfeld“ (Firma 
PLANAR) 
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Bevor die Idee eines Tausches der Areale vertieft wurde, hatte der Stadtrat neben einem 

Rechtsgutachten eine Potentialstudie in Auftrag gegeben für das ganze Areal «Herfeld – Baumgarten – 

Nudliareal – Schulbauten Grossi/Chlini Schanz» (Firma PLANAR). 

Im 10'393 m2 grossen Areal Baumgarten kann aufgrund der Zonierung und des Privateigentums das 

städtebauliche Potential sowohl kurz- als auch langfristig nicht genutzt werden. Fast die Hälfte des 

Grundstücks besteht aus einer Freihaltezone, die baulich nicht genutzt werden kann. Ist die 

Freihaltezone aber im Besitz der Stadt, kann sie als Erholungszone der angrenzenden städtischen 

Bauzone (Wohnen und/oder Gewerbe) genutzt und die bestehenden Bauzonen bei einer Wohnnutzung 

aufgewertet werden. Die 5'124 m2 grosse Landwirtschaftszonenfläche ist aufgrund ihrer Lage und Form 

im Zusammenhang mit dem nördlich gelegenen Grundstück der Stadt ebenfalls optimal, um das Areal im 

Sinne der Innenverdichtung zu entwickeln. 

 

Abbildung 18: Gesamtentwicklungsareal Herfeld und Baumgarten (Quelle: Potentialstudie Planar). Perimeter der Studie 
schwarz gestrichelt. Beachte das Planungspotential «Nudli» (im Kontext mit der Schule; gelb) und des Areals Herfeld erweitert 
um Areal Baumgarten (grün). 

Das städtebauliche Entwicklungsareal erhöht sich mit dem Areal Baumgarten und Herfeld auf 20'745 m2 

(siehe Abbildung 18 - schematisch grün markiert). Dieses Gesamtareal in der dreigeschossigen Wohn- 

und Gewerbezone bietet ein bis dahin nicht vollstellbares städtebauliches Entwicklungspotential für ein 

altstadtnahes neues Wohnquartier. Der Wert des Gesamtareals ist aufgrund seiner Grösse 

ausserordentlich und unter Berücksichtigung des zusätzlichen jährlichen Wertschöpfungspotentials 

(fiskalisch und wirtschaftlich) für die Stadt als historisch einmalige Chance zu betrachten. In direkter 

Gehdistanz liegen gegenüber der Mühlenstrasse die noch nicht entwickelten Areale «Villa Lieb» und 

«Nudli». Aktuell ist die zukünftige Nutzung noch nicht definiert. Bei einer alternativen 

Parkierungsmöglichkeit anstelle des Areals Nudli (siehe Abbildung 18 - schematisch gelb markiert) in 

einem unterirdischen Parkhaus z.B. im Rahmen der Bebauung Baumgarten – Herfeld wäre das Areal 
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«Nudli» zusammen mit dem Grundstück «Villa Lieb» ebenfalls städtebaulich attraktiv entwicklungsfähig 

(Abb. 19 Planspiel). 

Mit dem Erschliessen des Areals Baumgarten ergibt sich von der Öhningerstrasse gegen Norden bis zum 

nördlichen Siedlungsrand durch eine sog. «Staffelung in die Tiefe» ein interessantes Gesamtgebiet (Abb. 

20), welches der Stadt Gestaltungs-Spielraum bietet, ganz neue Möglichkeiten der Anordnung von 

Bauten für öffentliche Aufgaben und Dienste neben Wohn- und Gewerberäumen zu planen sowie 

Grünzonen zu bestimmen. Die Tatsache, dass die Gebäude der Feuerwehr und der Werkhof ihre 

Lebensdauer erreicht haben, ist vorteilhaft für den Entscheid, eine übergreifende Neukonzeption des 

Herfeld-Baumgarten-Gebiets planerisch einzuleiten, weil dadurch, dass Ersatzbauten für Werkhof und 

Feuerwehr (ganz anderer Standort?) nötig sind, deren neuer Standort kontext-bezogen geplant werden 

kann. Eine attraktive Quartiergestaltung zieht auch Investoren für einen qualitativen Wohnungsbau an, 

wobei eigentlich gezielt Familienwohnen gefördert werden sollte. 

 

Abbildung 19: Konzeptionelle Vertiefung (Planspiel; Quelle Potentialstudie Planar) 
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Abbildung 20: Staffelung in die Tiefe (Variante); Wohnen neben der Grünzone; ZöBa im südlichen Teil (Quelle Potentialstudie 
Planar) 

Die Vorverhandlungen über den Tauschhandel Baumgarten – Rhygüetli inklusive Bewertungen sind 

bereits geführt worden, weil die Werte der beiden Anlagen unterschiedlich sind und entsprechende 

Lösungen in gegenseitigem Interesse in intensiven Diskussionen und Verhandlungen gesucht werden 

mussten. Es liegt eine unterschriebene Absichtserklärung vor. Eine Vorlage an den Einwohnerrat folgt 

nach Vorliegen der eingeleiteten Vorprüfverfahren bei den zuständigen kantonalen Behörden. 

3.2.6 Pachtweise Aufstockung und Arrondierung der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

Durch Landtausch und Entflechtungs-Umlegungen auf der Eigentumsebene (siehe Kapitel 3.3 bis 3.4) 

werden die Betriebsstandorte der vier verbleibenden Betriebe langfristig gesichert. Damit wird auch die 

Arrondierung auf Ebene des Pachtlandes erleichtert. 

Zusätzlich zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Betrieb um rund 8 ha soll durch neue 

Pachtlandzuteilungen und auch Pachtlandabtausch eine bessere Arrondierung erreicht werden. Der 

Betrieb Tägerfeld bewirtschaftet viel zusätzliches Eigenland im benachbarten Thurgau und hat somit 

einen geringeren zusätzlichen Bedarf an LN (schon gar nicht nördlich des Rheins).  

Um die Arrondierung besser sichtbar zu machen, wird im Übersichtsplan die landwirtschaftliche 

Nutzfläche pro Betrieb angegeben (Eigenland und Pachtland sind nicht unterschieden). 
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Abbildung 21: Strategisches Gesamtziel (Anhang 11): mögliche Lösung, müsste nochmals abgefragt und verhandelt werden. 

Das Ergebnis zeigt die prospektive Karte der arrondierten landwirtschaftlichen Nutzflächen der einzelnen 

Betriebe: 

 

3.3 Ökologische Leistungen der Landwirtschaft: Ausrichtung der Produktion auf nachhaltige 

Bewirtschaftungsweisen und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (regenerative 

Landwirtschaft) 

Der Anteil der extensiven Wiesen von 20 % an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche wird im 

Nutzungsplan festgesetzt. Der flächengleiche Tausch mit Rebland bleibt gestattet. 
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In Anbetracht der bereits erreichten hohen ökologischen Standards mit den ausgedehnten extensiven 

Wiesen ist langfristig eine naturnahe, biologische und regenerative Bewirtschaftung der restlichen 

landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Beratung zu fördern und zu unterstützen.  

Die durch die obigen Massnahmen der Entflechtung und der Strukturverbesserung erreichte 

Vergrösserung der Nutzflächen schafft für die verbleibenden Betriebe gute Voraussetzungen für die 

Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Je nach Lage wird die Nähe zu den Erholungssuchenden und 

zu den Hofbesuchern für den Direktabsatz genutzt. 

Für einen langfristigen Schutz der Ressourcengrundlagen ist ein Wandel von der bisher stark 

hilfsstoffbasierten extraktiven Landwirtschaft zu einer regenerativen Landwirtschaft im Gange. 

Regenerative Landwirtschaft bedeutet, dass die natürlichen Produktionsfaktoren wie die 

Bodenfruchtbarkeit durch die Bewirtschaftungsweise gefördert werden und beispielsweise der Humus 

über die Jahre aufgebaut und nicht tendenziell wie bisher abgebaut wird.  

Aufgrund der vorgeschlagenen Strukturverbesserungsmassnahmen sind keine neuen 

landwirtschaftlichen Betriebszentren auf der Flur notwendig. Die Entwicklung der Landwirtschaft erfolgt 

an den bereits bestehenden Standorten. Dadurch wird die Landschaft nicht durch zusätzliche 

Siedlungsstandorte belastet.  

Innerhalb dieser Begrenzung ist jedoch vor allem bei den bisherigen Pachthöfen, die nun in 

Eigentümerhöfe umgewandelt werden, eine umfassende bauliche Erneuerung notwendig.  

Am Klingenhang sorgen der Rebbau und die extensive Bewirtschaftung des verbleibenden Wieslandes 

sowie die künftige Bestimmung des Erlenhofs als extensiv betriebener Landwirtschaftsbetrieb auch für 

den Erhalt der Artenvielfalt, des Gewässerschutzes und des Landschaftsbildes. 

Durch die Entflechtung Baumgarten – Rhygüetli wird ein wesentlicher Beitrag zur verdichteten 

Siedlungsentwicklung bzw. zur organischen Weiterentwicklung am östlichen Stadtrand ermöglicht. Siehe 

Ortplanung und Entwicklungsstudien. 

3.4 Marktleistungen der Landwirtschaft, Ausrichtung auf Tourismus, Direktverkauf und lokalen 

Gastrobereich 

Die Produktions- und Wettbewerbsbedingungen der Landwirtschaft führen systembedingt zu einer 

generellen Unterbezahlung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Um die Einkommenslage zu verbessern 

und eine verbesserte Wertschöpfung zu erreichen, werden folgende Strategien ins Auge gefasst: 

 

1. Nischenstrategie und Alleinstellungsmerkmale 

 Mit Qualitätsangebot, Label- und Markenstrategie versucht die Landwirtschaft nebst dem dadurch 

verursachten Mehraufwand die Einkommenslage zu verbessern. Die verbesserte Wertschöpfung 

soll sich aus der höheren Qualität der Produkte ergeben.  

 

2. Erweiterung der Wertschöpfungskette, Kooperation mit Tourismus und Gastronomiegewerbe 

 Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Wertschöpfungskette zu erweitern und der 

Lebensmittelproduktion auch Elemente der Verarbeitung bzw. der Vermarktung anzugliedern. Das 

touristische Angebot in Stein am Rhein soll zusammen mit dem Weinbau den Standort und das 

Naherholungsgebiet der Stadt Stein am Rhein stärken. 

 Die Wertschöpfung soll durch Kooperation mit nachgelagerten Stufen (Restaurants und 

Verkaufsläden) und die genutzte Nähe zum Konsumenten/Gast erreicht werden. 

Die Stadt unterstützt im Bereich ihrer administrativen Möglichkeiten die Initiativen der einzelnen 

Landwirtschaftsbetriebe durch Vermittlung von Fördermassnahmen der Regionalentwicklung und der 

Wirtschaftsförderung. Durch ihre bewusste Raum- und Ortsentwicklung versucht sie die Rahmenbedingungen 

zu verbessern für die Verarbeitung und Vermarktung auf dem Hof sowie für die Kooperation zwischen 

Landwirtschaft und Tourismus.  
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4 Zusammenfassung 

In nächster Zeit laufen nach dem Betrieb Rhygüetli fast alle langfristigen Pachtverträge aus. Zudem 

stehen in den landwirtschaftlichen Betrieben auch Generationenwechsel an oder sind bereits umgesetzt 

worden. Es war deshalb der passende Moment, eine gesamtheitliche Neustrukturierung in Angriff zu 

nehmen, die sowohl für die neu-organisierten Betriebe als auch Stein am Rhein Vorteile bringt. Die Stadt 

möchte die einmalige Situation nutzen, um die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft zu optimieren 

und zu fördern auch unter ökologischen Aspekten.   

Die verbleibenden und arrondierten Landwirtschaftsbetriebe erhalten mit der Umsetzung der 

landwirtschaftlichen Strategie die planerische Sicherheit für den Erhalt und die wirtschaftliche 

Tragbarkeit der Betriebe durch eine deutliche Erweiterung der Betriebsflächen.  

Im Gegenzug erhält die Stadt mehr strategisch wichtiges Eigenland sowohl im Baugebiet als auch im 

Nicht-Baugebiet. Insbesondere der vorgesehene Landtausch des Hofs Baumgarten südlich des Werkhofs 

mit dem Hof Rhygüetli sichert der Stadt mittel- bis langfristig ein grosses entwicklungsfähiges 

Baulandpotential in Altstadt- und Schulnähe. Es sichert der Stadt sowohl die Steuerung der 

Bevölkerungsentwicklung als auch die mögliche und notwendige Entwicklung der städtischen 

Verwaltungsliegenschaften (z.B. Schulraum, andere öffentliche Aufgaben wie Ersatz 

Werkhof/Feuerwehrgebäude, Parkplatzoptimierung). 

Mit der aufgezeigten Strategie zieht die Stadt die Konsequenzen aus den Erfahrungen der letzten 

Jahrzehnte sowie dem Willen, die Landwirtschaft sowohl in Hemishofen (Walderhöfe) als auch in Stein 

am Rhein im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen auf eine solide Entwicklungsbasis zu 

stellen. Nur Betriebe mit ausreichend grossen Bewirtschaftungsflächen und sicheren Betriebsstandorten 

können wirtschaftlich anpassungsfähig und nachhaltig langfristig bestehen. 

Aus der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein kann, 

Landwirtschaft zu betreiben. Die Marktsituation und die staatlichen Regelungen verlangen vermehrt 

unternehmerisches zeitnahes Handeln, das sich mit dem Konzept des Pachthofes aus früherer Zeit nicht 

mehr befriedigend vereinbaren lässt. Die aktuell anstehenden Sanierungskosten sind mit den langfristig 

möglichen Pachteinnahmen nicht abdeckbar. Die gesetzlich geregelten Pachtzinse decken 

erfahrungsgemäss nur den ordentlichen Unterhalt (Instandhaltung).  

Auslaufende Pachtverträge, aufgelaufene und angestaute Erneuerungsinvestitionen, der Wandel der 

wirtschaftlichen Rahmen- und Marktbedingungen in der Landwirtschaft, die ökologischen Anliegen, 

erhöhte Umweltstandards war ein Teil der Herausforderung, die sich stellte. Dazu kamen die Fragen der 

Versorgung mit öffentlichen Gütern und die raumplanerischen Erfordernisse für eine sorgfältige 

Ortsentwicklung am Stadtrand eines Ortsbildes von nationaler Bedeutung sowie der Schutz des 

Landschaftsbildes. Dies erforderte die Formulierung eines Leitbildes, in dem die erkannten Konflikte und 

Ziele beschrieben und die zur Lösung führenden vorgeschlagenen Massnahmen erläutert werden. 
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Anhang - Plangrundlagen 

Anhang 1: Landwirtschaftsland im Eigentum der Stadt - IST-Zustand 
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Anhang 2a: Landwirtschaftsbetriebe (inkl Rhygüetli) - Ausgangslage 
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Anhang 2b: Landflächen Rhygüetli für Arrondierungen 
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Anhang 3: Landwirtschaftsbetriebe der Stadt in Hemishofen - Walderhöfe 
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Anhang 4: Kulturraumgliederung I, Kulturen 
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Anhang 5: Kulturraumgliederung II, Extensiv genutzte Wiesen in Steillagen Steillagen (sog. 

Hangneigungsgrenze 18 %: oberhalb 18 % kein Ackerbau; das Grünland in der Steillage wird 

extensiv genutzt und beträgt bereits ca. 20 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 

  



 

Landwirtschaft - Leitbild und Strategie 

 

  Seite 38/43  
  

Anhang 6: Aufstockung der Betriebsflächen mit Land des aufgelösten Rhygüetli  

Pachtweise Landentflechtung und Arrondierung 

Sog. Zwischenlösung 
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Anhang 7: Strukturziel: Aufstockung der Landwirtschaftsbetriebe auf ca. 30 ha. 

Arrondierungsschwerpunkte 
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Anhang 8: Zur Arrondierung und Aufstockung der verbleibenden vier Betriebe verfügbare Fläche 

nach Tausch Erlenhof - Unterwald 
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Anhang 9: Tausch Erlenhof - Unterwald 
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Anhang 10: Entflechtung Baugebiet - landwirtschaftliches Betriebszentrum 
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Anhang 11: Pachtweise Aufstockung und Landzuteilung nach Tausch Erlenhof - Unterwald und 

Entflechtung Baugebiet «Baumgarten» - Standort Rhygüetli 

 


	1 Situationsanalyse - Wieso ein landwirtschaftliches Leitbild?
	1.1 Strukturen der Steiner Landwirtschaft
	1.2 Herausforderungen der Einwohnergemeinde als Grossgrundbesitzerin in der Landwirtschaft
	1.2.1 Anstehende bauliche Erneuerungen der Pachthöfe
	1.2.2 Zukünftige Verwendung des Landes und des Gebäudezentrums nach Auflösung des Pachtbetriebs Rhygüetli
	1.2.3 Ausgleich des Verteilschlüssels bei der Pacht-Zuteilung
	1.2.4 Zukunftsfähigkeit der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe
	1.2.5 Entflechtung Landwirtschaft — Baugebiet
	1.2.6 Optimierung der Landwirtschafts-Standorte

	1.3 Grundfragestellungen – landwirtschaftliches und siedlungsräumliches Leitbild

	2 Aufbau des Leitbilds – Leitthemen
	2.1 Initialisierung des Prozesses – Leitsätze, erlassen vom Stadtrat
	2.2 Leitthemen A bis D
	A: Lebensraum, Kulturlandschaft und Landwirtschaft
	B: Stärkung der landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen
	C: Direktverkauf; Synergien Landwirtschaft – Tourismus
	D: Umweltleistungen der Landwirtschaftsbetriebe, Biodiversität, Gewässerschutz

	3 Strategie und Umsetzung
	3.1 Handlungsgrundsätze und Massnahmen
	3.2 Massnahmen im Einzelnen
	3.2.1 Auflösung des Rhygüetli und Verteilung des Pachtlandes als Zwischenlösung
	3.2.1.1 Zwischenlösung: Verteilung der Fläche des Rhygüetli auf fünf Landwirtschaftsbetriebe

	3.2.2 Strukturziel: Aufstockung der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe auf ca. 30 ha
	3.2.3 Liegenschaftentausch Hof Erlenhof – Hof Unterwald
	3.2.3.1 Exkurs: Sicherung der Wasserversorgung
	3.2.3.2 Mögliche Strategien für den Hof Erlenhof

	3.2.4 Auflösung des landwirtschaftlichen Betriebs Oberwald 2; Verkauf von Oberwald 1
	3.2.5 Entflechtung Baugebiet – Landwirtschaftsgebiet durch Tausch Baumgarten – Rhygüetli
	3.2.6 Pachtweise Aufstockung und Arrondierung der landwirtschaftlichen Nutzfläche

	3.3 Ökologische Leistungen der Landwirtschaft: Ausrichtung der Produktion auf nachhaltige Bewirtschaftungsweisen und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (regenerative Landwirtschaft)
	3.4 Marktleistungen der Landwirtschaft, Ausrichtung auf Tourismus, Direktverkauf und lokalen Gastrobereich

	4 Zusammenfassung
	Anhang - Plangrundlagen
	Anhang 1: Landwirtschaftsland im Eigentum der Stadt - IST-Zustand
	Anhang 2a: Landwirtschaftsbetriebe (inkl Rhygüetli) - Ausgangslage
	Anhang 2b: Landflächen Rhygüetli für Arrondierungen
	Anhang 3: Landwirtschaftsbetriebe der Stadt in Hemishofen - Walderhöfe
	Anhang 4: Kulturraumgliederung I, Kulturen
	Anhang 5: Kulturraumgliederung II, Extensiv genutzte Wiesen in Steillagen Steillagen (sog. Hangneigungsgrenze 18 %: oberhalb 18 % kein Ackerbau; das Grünland in der Steillage wird extensiv genutzt und beträgt bereits ca. 20 % der gesamten landwirtscha...
	Anhang 6: Aufstockung der Betriebsflächen mit Land des aufgelösten Rhygüetli  Pachtweise Landentflechtung und Arrondierung Sog. Zwischenlösung
	Anhang 7: Strukturziel: Aufstockung der Landwirtschaftsbetriebe auf ca. 30 ha. Arrondierungsschwerpunkte
	Anhang 8: Zur Arrondierung und Aufstockung der verbleibenden vier Betriebe verfügbare Fläche nach Tausch Erlenhof - Unterwald
	Anhang 9: Tausch Erlenhof - Unterwald
	Anhang 10: Entflechtung Baugebiet - landwirtschaftliches Betriebszentrum
	Anhang 11: Pachtweise Aufstockung und Landzuteilung nach Tausch Erlenhof - Unterwald und Entflechtung Baugebiet «Baumgarten» - Standort Rhygüetli


